Deine Rechte – Deine Pflichten  1
Zusammenstellung der Informationen zum Teil aus der Serie „Ihr Recht – Ihr Geld“, Gewerkschaftskalendern und sonstiger Publikationen in kurzer Form zum besseren Verständnis zusammengestellt. 

Die Besoldungsordnung
Auszahlung

Der Beamte bekommt seinen Bezug am 1. jeden Monats im Vorhinein. Die Vertragsbediensteten haben, wie es in der Privatwirtschaft üblich ist, erst am Ende des Monats Anspruch auf den Bezug. Seit 2009 wird das Monatsentgelt am Letzten des Monats angewiesen. Wenn dies kein Werktag ist, dann am Vortag.
Die Einstufung 

Die Verwendung und die in anderen Dienstverhältnissen zugebrachte Zeit bestimmen die Einstufung eines neu aufgenommenen Bediensteten. Für die Beamten und Vertragsbediensteten der Stadt Wien gibt es acht Besoldungschemata und zwar

Schema I
für Beamte in handwerklicher Verwendung

Schema II
für Beamte der allgemeinen Verwaltung

Schema III
für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung

Schema IV
für Vertragsbedienstete der allgemeinen Verwaltung

Schema II K
für Beamte im Krankenpflege- und medizinisch-technischen Dienst. Rettungs- und Krankenbeförderungsdienst

Schema IV K
für Vertragsbedienstete im Krankenpflege- und medizinisch-technischen Dienst. Rettungs- und Krankenbeförderungsdienst

Schema II L
für pragmatische Lehrer und II  LK KindergärtnerInnen

Schema IV L
für Vertragslehrer und IV LK KindergärtnerInen.

Jedes Schema ist in Verwendungsgruppen unterteilt und jede Verwendungsgruppe weist eine Anzahl von Gehaltsstufen auf. Aufgrund der Vorkenntnisse und der Verwendung erfolgt bei der Aufnahme die Einreihung in eine bestimmte Verwendungsgruppe, z.B. die Facharbeiter in die Verwendungsgruppe 3P oder Akademiker in die Verwendungsgruppe A.

Ist die Einreihung in eine Verwendungsgruppe erfolgt, so beginnt jeder Bedienstete grundsätzlich in der Gehaltsstufe 1 dieser Verwendungsgruppe und rückt alle zwei Jahre in die nächste höhere Gehaltsstufe vor. Hat ein Gemindebediensteter bei der Aufnahme jedoch das 18. Lebensjahr schon überschritten, so ist ihm ein Stichtag zu berechnen. Dem Aufnahmetag sind Zeiträume voranzustellen, welche dann den Stichtag ergeben (z.B. Vordienstzeiten).

Es ist nicht der tatsächliche, sondern der angenommene fiktive Eintrittstag, an dem die Einstufung in der Gehaltsstufe 1 beginnt und von dem an die zweijährige Vorrückungszeit zu berechnen ist. Somit ergeben sich in der Regel Einstufungen in höhere Gehaltsstufen.

Vorrückung und Zeitvorrückung

Dienstzeit und Vordienstzeit bestimmen also neben der Verwendung und Vorbildung die Höhe des Gehaltes. Das in zweijährigen Abständen (Biennien) stattfindende Vorrücken in die jeweils nächst höhere Gehaltsstufe nennt man Vorrückung: kommt der Bedienstete durch eine Vorrückung in eine höhere Dienstklasse, so spricht man von Zeitvorrückung.

Sonderzahlungen

Außer dem Monatsbezug gebührt jedem Bediensteten am 1. Juni und am 1. Dezember eine Sonderzahlung in der Höhe eines Monatsbezuges  Der Monatsbezug eines städtischen Bediensteten besteht aus dem Schemagehalt, der allgemeinen Dienstzulage, der Kinderzulage und allfälligen Dienstzulagen (z.B. Chargenzulage usw.).

Die Nebengebühren wie z.B. Entschädigung für Mehrdienstleistungen, Erschwernisse, Gefahren und Schmutz gehören nicht zum Monatsbezug und werden daher bei den Sonderzahlungen (13. Und 14. Monatsgehalt) nicht berücksichtigt.

Die Höhe der Sonderzahlung ist vom Bezugsanspruch am 1. Juni und am 1. Dezember abhängig. Die Sonderzahlung steht nur verhältnismäßig zu, wenn der Bedienstete nicht im ganzen jeweiligen Kalenderhalbjahr Anspruch auf den vollen Gehalt hatte.

Wenn z.B. der Diensteintritt am 1. April war, so gebührt zum 1. Juni nur die halbe Sonderzahlung

Nebengebühren

Für besondere Leistungen, für Erschwernisse, für einen im Dienst erwachsenden Mehraufwand, für Dienstleistungen außerhalb der Normalarbeitszeit und außerhalb der Dienststelle gebührt eine zusätzliche Entlohnung in Form der Nebengebühren. In einem in jeder Dienststelle aufliegenden Katalog sind die Nebegebühren festgehalten. Nebengebühren kommen nur bei tatsächlich erbrachter Erschwernis, Gefahr, Aufwand oder Mehrleistung zu Auszahlung, Ausnahmen gibt es im Falle der Krankheit und des Urlaubes.

a) Im Krankheitsfalle

Bei Krankheit oder Unfall hat der Bedienstete, ohne dass diese Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit des Bediensteten herbeigeführt wurde, Anspruch auf Fortzahlung der Nebengebühren, auf die er Anspruch hätte, wenn die Krankheit nicht eingetreten wäre. Nicht fortgezahlt werden Aufwandsentschädigungen, Tagesgelder oder Schmutzzulagen.

b) Nebengebühren

Kur- und Erholungsaufenthalte, Rehabilitationszentren etc., sind der Dienstverhinderung im Krankheitsfalle gleichzuhalten, sofern ein Kostenzuschuss von S 150,- für jeden Aufenthaltstag gewährt wird. Nicht fortgezahlt werden Aufwandsentschädigungen, Tagesgelder und Schmutzzulagen.

c) Dauer der Fortzahlung

Ein Beamter, der auf Lebenszeit angestellt ist, behält den Anspruch auf Monatsbezüge auf die Dauer seiner Dienstunfähigkeit bis zum Dienstwiederantritt oder bis zu seiner Ruhestandversetzung wegen Dienstunfähigkeit.

Ein Vertragsbediensteter behält hingegen den Anspruch auf Monatsbezüge bei Dienstverhinderung nur auf bestimmte Zeit. 

Die Weiterzahlung der Bezüge eines Vertragsbediensteten erfolgt bei einer Dauer des Dienstverhältnisses

von                 

bis zur Dauer von

Weniger als 4 Monaten
  4 Wochen,

4 Monaten

             6 Wochen,

2 Jahren


  9 Wochen,

3 Jahren 

            12 Wochen,

5 Jahren


14 Wochen,

8 Jahren


16 Wochen.

Bei Dienstverhinderung wegen eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit beträgt die Fortzahlungsfrist einheitlich 26 Wochen.

Tritt innerhalb von 6 Monaten nach Wiederantritt des Dienstes abermals eine Dienstverhinderung durch Krankheit oder Unfall ein, so gilt sie als Fortsetzung der früheren Dienstverhinderung. Diese  Fortzahlungsfristen gelten auch für bestimmte Nebengebühren, und zwar gleichermaßen für Beamte und Vertragsbedienstete.

Ist die Fortzahlungsfrist für einen Vertragsbediensteten erschöpft, so gebührt ihm für die Zeit des Anspruches auf Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung (Gebietskrankenkasse) ein Zuschussleistung der Gemeinde Wien im Ausmaß der Differenz zwischen der laufenden Geldleistung und dem Nettomonatsbezug, höchstens jedoch von 49 v.H. des Nettomonatsbezuges. 

d) für die Zeit des Urlaubes

Pauschalierte Nebengebühren werden auch im Urlaub weiterbezahlt, einzeln verrechnete Nebengebühren nicht.

Einmal im Jahr und zwar am 1. September, erhält aber jeder Bedienstete 12 Prozent der Summe aller einzeln verrechneten Nebengebühren, die er während der vorangegangenen zwölf Monate erhalten hat. Aufwandsentschädigungen, Tagesgelder und Schmutzzulagen sind wieder ausgenommen. Damit erleidet der Bedienstete auch für die Zeit des Erholungsurlaubes keine finanzielle Einbuße.

Fahrtkostenzuschuss
Die Stadt Wien beschäftigt auch Dienstnehmer, die ihren Wohnsitz außerhalb des Stadtgebietes haben. Diese Kolleginnen und Kollegen haben daher für die Erreichung des Arbeitsplatzes höhere Aufwendungen zu tragen als die in Wien wohnenden. Um diese erhöhten Aufwendungen zu ersetzen, gibt es den Fahrtkostenzuschuss.

Anspruchsvoraussetzungen

Die Wegstrecke zwischen der Dienststelle und der nächstgelegenen Wohnung muß mehr als zwei  Kilometer betragen, und diese Wegstrecke muss an den Arbeitstagen regelmäßig zurückgelegt werden. Ein nicht regelmäßiges Zurücklegen der Wegstrecke wird dem Anspruch dann nicht entgegenstehen, wenn der Bedienstete seinen Dienst nicht an seiner Dienststelle antritt bzw. beendet (z.B. bei einer Dienstleistung außerhalb der Dienststelle). Außer diesen Voraussetzungen müssen die monatlichen Fahrtkosten für das billigste öffentliche Beförderungsmittel, welches zweckmäßigerweise in Betracht kommt, den Preis einer Monatsnetzkarte der Wiener Verkehrsbetriebe übersteigen, und der Bedienstete darf nicht ohne ausreichende Gründe seinen Wohnsitz um mehr als 20 km außerhalb seinens Dienstortes verlegen (Wohnungswechsel).

Ausmaß

Der Fahrtkostenzuschuss gebührt in der Höhe von 95% der Differenz des Preises einer Monatsnetzkarte der Wiener Verkehrsbetriebe auf die tatsächlichen monatlichen Fahrtkosten.

Die Kürzung auf 95 % erfolgt deshalb, weil der Fahrtkostenzuschuss auch während des Erholungsurlaubes weiterbezahlt wird.

Einstellung des Fahrtkostenzuschusses

Der Fahrtkostenzuschuss gebührt insbesondere dann nicht, wenn aus folgenden Gründen kein Dienst versehen wird:

Krankheit, Unfall, Krankenurlaub, Karenzurlaub, Beschäftigungsverbot vor und nach Entbindung, Präsenzdienst, Zivildienst, Verkehrsbeschränkung (nach dem Bazillenausscheidergesetz, dem Epidemiegesetz 1950 oder dem Tuberkulosengesetz), unentschuldigtes Fernbleiben vom Dienst und Enthebung vom Dienst.

Meldeverpflichtung

Es sind alle Fakten, die für das Entstehen oder den Wegfall des Anspruches auf Fahrtkostenzuschuss oder für die Änderung seiner Höhe von Bedeutung sind, binnen einer Woche schriftlich zu melden. Diese Meldefrist ist genau zu beachten, da ei Versäumung der Frist der Fahrtkostenzuschuss oder seine Erhöhung erst von dem der Meldung folgenden Monatsersten, oder, wenn die Meldung an einem Monatsersten erstattet wurde, von diesem an gebührt.

Anspruchsberechtigte

Außer den der Dienstordnung oder der Vertragsbedienstetenordnung unterstehenden Bediensteten haben auch die Saisonarbeiter Anspruch auf den Fahrtkostenzuschuss. Saisonarbeiter, deren Entlohnung nach einem Kollektivvertrag oder einer kollektivvertragsähnlichen Vorschrift geregelt ist, haben keinen Anspruch auf Fahrtkostenzuschuss.

Einmalige Belohnungen

Remuneration – Dienstjubiläum

Die Remuneration aus Anlass des Dienstjubiläums beträgt:

a) bei einer Dienstzeit von 25 Jahren – 2 Monatsbezüge

b) bei einer Dienstzeit von 40 Jahren – 4 Monatsbezüge

c) bei einer Dienstzeit von 50 Jahren – 6 Monatsbezüge

Als Grundlage für die Berechnung des „Jubiläumsgeldes“ wird jener Monatsbezug herangezogen, der für den Monat gebührt in dem das Dienstjubiläum fällt.

Die Remuneration nach 40 Dienstjahren gebührt schon nach 35 Dienstjahren, wenn der Bedienstete in den Ruhestand tritt und das 60. Lebensjahr vollendet hat.

Treueentschädigung

Eine Treueentschädigung erhält der Beamte, der durch Ruhestandsversetzung aus dem Dienststand ausscheidet. Scheidet der Beamte durch Tod aus, so sind die Hinterbliebenen anspruchsberechtigt.

Sie beträgt bei einer Dienstzeit von mindestens

25 Jahren 
  1 Monatsbezug

35 Jahren
  2 Monatsbezüge

40 Jahren
  2,5 Monatsbezüge

50 Jahren 
  3 Monatsbezüge

Dienstzeiten, die für das Dienstjubiläum maßgebend sind, gelten auch für die Treueentschädigung.

Ideen werden zu Geld!

Bei der Bemessung der betragsmäßigen Höhe der Belohnung ist der Nutzen durch die Verwirklichung des Vorschlages maßgeblich. Ebenso die Betrachtungsweise, ob es sich um ein völlig neuartiges Gedankengut handelt, oder ob der Vorschlag sich auf Vorbilder innerhalb oder außerhalb der Verwaltung der Stadt Wien stützt, bzw. der Vorschlag eventuell sofort verwirklicht werden kann.

Kinderzulage

Die Kinderzulage gemäß § 4 der Besoldungsordnung 1994 der Stadt Wien beträgt monatlich 14,53 Euro je Kind für

· eheliche Kinder

· legitimierte Kinder

· Wahlkinder

· uneheliche Kinder

· Stiefkinder, wenn sie dem Haushalt von Beamten angehören

· sonstige Kinder, wenn sie dem Haushalt von Beamten angehören und diese überwiegend für die Kosten des Unterhaltes aufkommen

Für ein und dasselbe Kind gebührt die Kinderzulage nur einmal.

Hätten mehrere Personen für ein und dasselbe Kind Anspruch auf Kinderzulage, so gebührt diese nur der Beamtin bzw. dem Beamten, deren bzw. dessen Haushalt das Kind angehört. Dadurch geht der früher entstandene Anspruch dem später entstandenen bevor.

Anspruchsberechtigung
Nur wenn ein Anspruch gleichzeitig für beide Ehepartner entsteht, z.B. bei Verehelichung zweier öffentlich Bediensteter, erhält der ältere Ehepartner die Kinderzulage.

Wichtig ist, dass bei der Kinderzulage jede Familienstandsänderung, aber auch Änderung der Anspruchsvoraussetzungen schriftlich der zuständigen Stelle innerhalb eines Monats gemeldet wird.

Der Anspruch der Kinderzulage endet mit dem Ablauf des Monates, in dem das Kind das 18. Lebensjahr vollendet.

Anspruch nach dem 18. Lebensjahr
Für ein Kind, welches das 18. Lebensjahr vollendet hat, besteht Anspruch auf die Kinderzulage, wenn

a) für das Kind Familienbeihilfe gebührt

b) volljährige Kinder, die sich in Berufsausbildung befinden, die Voraussetzungen für die Gewährung der Familienbeihilfe erfüllen

c) das Kind, welches das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, den Präsenzdienst oder Zivildienst leistet und für das Kind unmittelbar vorher Kinderzulage gebührte und weder das Kind noch sein Ehegatte über eigene Einkünfte verfügen, die die Hälfte des Anfangsgehaltes der Verwendungsgruppe C erreichen

Familienbeihilfe

Die Familienbeihilfe kann nur dann von der Stadt Wien ausbezahlt werden, wenn der auszahlenden Stelle eine entsprechende Bescheinigung des Finanzamtes übergeben wurde.

Gehaltsvorschuss
Antragsformulare in der zuständigen  Personalstelle erhältlich . 
Verzinsung 4 % p.a. bis zu 3 Monatsgehälter möglich
Die Arbeitszeit

Die gesetzliche Normalarbeitszeit beträgt derzeit 40 Stunden wöchentlich (Vollbeschäftigung).

Für Beamte ist grundsätzlich die Vollbeschäftigung vorgesehen, lediglich zur Pflege oder Betreuung naher Angehöriger oder zur Pflege eines Kindes kann die Normalarbeitszeit jeweils auf die Höchstdauer von vier Jahren auf Antrag um Mindestens ein Viertel und um höchstens drei Viertel herabgesetzt werden (Teilzeitbeschäftigung).

Für Vertragsbedienstete kann Vollbeschäftigung oder Teilzeitbeschäftigung im Dienstvertrag vereinbart werden.
Seit Jänner 2010 gilt per Gesetz die Gleitzeitverpflichtung. Ausnahmen bestehen nur im Touren-, Schicht- und Wechseldienst, sowie für Bereiche für die diese Arbeitszeit aus zwingenden dienstlichen Interessen nicht in Betracht kommt. Bei der Gleitzeit wird es  jedem Bediensteten ermöglicht, innerhalb der 5-Tagewoche in den Gleitzeiten zwischen 6:00 Uhr und 9:00 Uhr den Arbeitsbeginn und zwischen 13:00 Uhr und 22.00 Uhr das Arbeitsende selbst festzusetzen.

Über- oder Unterschreitungen der täglichen Sollzeit (acht Stunden) sind im Rahmen der Gleitzeit möglich. Überschreitungen können, Unterschreitungen müssen im folgenden Monat ausgeglichen werden. In der Gleitzeit entfällt die Regelung des Entfalls der Endigung der Amtsstunden am 24.12. und 31.12., sowie am Karfreitag.
Turnus-, Wechsel- und Schichtdienst

Der weitaus größere Teil der Wiener Gemeindebediensteten ist jedoch in städtischen Einrichtungen beschäftigt, in denen aus organisatorischen Gründen der Dienstbetrieb auch Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen und/oder länger als acht Stunden täglich in Form von Turnus-, Wechsel- oder Schichtdiensten aufrechterhalten werden muss (z.B. städtische Betriebe, Krankenanstalten, Wiener Stadtwerke).

Für diese Bereiche beträgt die gesetzliche Normalarbeitszeit für Vollbeschäftigung 173 Stunden Monatlich (40 Wochenstunden x 52 Kalenderwochen : 12 Kalendermonate = 173 Stunden monatlich.

Die Arbeitszeit ist durch eine Einteilung möglichst regelmäßig aufzuteilen. Diese Diensteinteilungen (Dienstpläne) können starr auf Dauer oder längerfristigen Zeiträumen oder nach der Bedarfslage kurzfristig veränderlich erstellt werden. Letztere Methode wird derzeit im Bereich des Krankenanstaltenverbundes als Modellversuch mit Erfolg erprobt. Hierbei sind für jede Organisationseinheit (Abteilung, Station, Institut usw.) je nach den dienstlichen Erfordernissen Tagdienste, Nachtdienste und Zusatzdienste durch Wochendienstpläne derart anzusetzen, dass die Arbeitszeit für jeden Mitarbeiter durch die Summe aller von ihm zu leistenden Dienste innerhalb eines periodisch wiederkehrenden geschlossenen Zeitraums (höchstens 8 Wochen) mindestens der gesetzlichen Normalarbeitszeit entspricht. Der Dienstplan ist mindestens 2 Monate im Vorhinein zu erstellen. 
Dieses System kommt persönlichen Wünschen weitgehend entgegen, setzt aber besonderen Teamgeist voraus. Alle eingeteilten Dienste zu Sonntags- Feiertags- und Nachtdienst werden durch Nebengebühren finanziell abgegolten.

Überstunden
Gemeindebedienstete haben auf Anordnung über die Normalarbeitszeit hinaus Dienst zu versehen (Überstunden). 

Diese über die Normalarbeitszeit hinausgehende Dienstpflichtung entspricht der Eigenart des öffentlichen Dienstes und geht über die Pflichten des bei einem privaten Dienstgeber beschäftigten Bediensteten hinaus. Die Überstundenanordnung kann entweder schon von vornherein bei der Diensteinteilung für einen längeren Zeitraum oder, wenn es die dienstlichen Verhältnisse erfordern, auch spontan erfolgen.

Eine Überstunde ist bei einer Normalarbeitszeit von 40 Wochenstunden die 41. Und jede weitere Arbeitsstunde in einer Kalenderwoche bei einer Normalarbeitszeit von 173 Stunden monatlich, die 174 und jede weitere Arbeitsstunde in einem Kalendermonat.

Die Überstunden sind je nach Anordnung

1. im Verhältnis 1:1,5 in Freizeit ausgleichen oder

2. nach den besoldungsrechtlichen Vorschriften abzugelten oder

3. im Verhältnis 1:1 in Freizeit auszugleichen und zusätzlich nach den besoldungsrechtlichen Vorschriften abzugelten.

Für Überstunden, die in der Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) oder an Sonn- und Feiertagen geleistet werden, gebührt eine Abgeltung im Verhältnis 1:2. Ein Freizeitausgleich ist bis zum Ende des sechsten auf die Leistung der Überstunden folgenden Monats zulässig.

Diese Frist kann mit Zustimmung des Bediensteten um bis zu weitere sechs Monate erstreckt werden. Hievon abweichend sind Überstunden,  in die regelmäßig  Arbeitsbereitschaft fällt, nur im Verhältnis 1:1 in Freizeit abzugelten.

Zeiten einer vom Bediensteten angestrebten Einarbeitung von Arbeitszeit und Zeitguthaben aus der gleitenden Arbeitszeit sind ausschließlich im Verhältnis 1:1 in Freizeit auszugleichen oder nach den besoldungsrechtlichen Vorschriften abzugelten. Welche Abgeltungsarzt für geleistete Überstunden zur Anwendung kommt, hat der Vorgesetzte zu entscheiden, der auch zur Anordnung der Überstunden berufen ist. Dieser hat dabei vor allem dienstliche Interessen zu beachten (z.B. Arbeitsanfall, zur Verfügung stehendes Personal).

Der Bedienstete selbst hat kein Wahlrecht in Bezug auf die Art der Abgeltung von Überstunden.

Die finanzielle Abgeltung erfolgt bei regelmäßiger Leistung von Überstunden durch monatliche Pauschalzahlungen (z.B. Mehrstundenentschädigungen,  Wechseldienstentschädigungen, Personal- und Bauzulagen), andernfalls durch monatliche Einzelverrechnung.

Hierbei tritt zum für die jeweilige Einreihung vorgesehene Normalstundensatz für jede Überstunde an Werktagen von 6 Uhr bis 22 Uhr ein Überstundenzuschlag von 50 vH, bei sonstigen Überstunden ein Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschlag von 100 vH.

Erfolgt ein teilweiser Freizeitausgleich im Verhältnis 1:1, so gebührt nur der Zuschlag.

Sonstiges

Rufbereitschaft (Wohnungsbereitschaft) gilt nicht als Arbeitszeit. Wird ein Gemeindebediensteter im Rahmen einer derartigen Bereitschaft zum Dienst herangezogen, gilt die Zeit der tatsächlichen Dienstleistung als Arbeitszeit.

Die Zeit zur Einnahme der Mahlzeiten gilt als Arbeitszeit.

Es besteht keine generelle zeitliche Fixierung einer Mittagspause.

Sabbathjahr (Freijahr)

Auf Antrag können DienstnehmerInnen innerhalb einer Rahmenzeit von fünf Jahren ein Jahr vom Dienst freigestellt werden, wenn keine dienstlichen Interessen entgegenstehen.

Während der Rahmenzeit (einschließlich Freijahr) gebühren 80% des Monatsbezuges. Die Rahmenzeit (einschließlich Freijahr) zählt voll als ruhegenussfähige Dienstzeit. Deshalb ist während dieses Zeitraumes der Pensionsbetrag vom ungekürzten Monatsbezug zu entrichten.

Das Freijahr kann bereits nach zwei Jahren der Rahmenzeit angetreten werden und zwar jeweils mit 1.1. oder 1.7.

Zu Beginn der Rahmenzeit muss Vollbeschäftigung bestehen.

Das Freijahr kann insgesamt dreimal gewährt werden. Die Stichtage (Vorrückung, Urlaub, Jubiläum) werden nicht verschlechtert.

Teilzeitbeschäftigung für Beamtinnen und Beamte

Die Arbeitszeit kann auf Antrag bis auf die Hälfte der Vollbeschäftigung herabgesetzt werden. 

Die Teilzeitbeschäftigung kann auf ein Jahr oder das Vielfache davon (Höchstzeitraum 10 Jahre) gewährt werden. Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung, die gemäß § 27 DO 1994 in der vor dem 1.5.1998 geltenden Fassung gewährt worden sind, sind auf diesen Höchstzeitraum anzurechnen.

Die Teilzeitbeschäftigung zählt voll auf die Zeit für die Vorrückung. Der Pensionsbeitrag wird vom aliquoten Gehalt und den ruhegenussfähigen Zulagen errechnet. Der Antrag muss spätestens drei Monate vor Wirksamkeitsbeginn gestellt werden (in Ausnahmefällen ist eine Verkürzung möglich).

Bei Vorliegen berücksichtigungswürdiger Gründe kann auf Antrag die Änderung des Ausmaßes oder die vorzeitige Beendigung der Teilzeitbeschäftigung erfolgen.

Das Dienstverhältnis zur Stadt Wien

Wer sich bei seiner Berufswahl für eine Tätigkeit bei der Stadt Wien entscheidet, sollte sich hier der Besonderheiten des öffentlichen Dienstes bewusst sein.

Die Verwaltung der Stadt Wien bedeutet Dienst an der Öffentlichkeit,  jede Dienstleistung ist ein Beitrag zum öffentlichen Gemeinwohl.

Die Bewältigung der kommunalen Aufgaben sowie das Funktionieren der öffentlichen Einrichtungen rund um die Uhr ist Aufgabe des städtischen Personals.
Aufgrund dieser besonderen Aufgabenstellung bestehen für den Wiener Gemeindedienst eigene landesgesetzliche Dienstrechtsvorschriften, die sich teilweise den auf Bundesgesetzen beruhenden arbeitsrechtlichen Vorschriften der Privatwirtschaft unterscheiden.

Die Anstellung im Gemeindedienst kann als Beamter nach der Dienstordnung 1994 oder als Vertragsbediensteter nach der Vertragsbedienstetenordnung 1995 erfolgen

Anstellung als Beamter

Die Anstellung als Beamter in einem öffentlich-rechtlichen  Dienstverhältnis ist möglich, wenn der Bewerber wenigstens

a) 18 und nicht mehr als 40 Jahre alt ist

b) die österreichische Staatsbürgerschaft (oder bei bestimmten Verwendungen die Staatsangehörigkeit einer Vertragspartei des Europäischen Wirtschaftsraumes) besitzt,

c) ein ehrenhaftes Vorleben sowie

d) die geistigen und körperlichen Fähigkeiten und je nach Verwendung die entsprechende Berufs- oder Studienausbildung aufweist.

Die Aufnahme erfolgt durch den Hoheitsakt der Ernennung (Unterstellung unter die Dienstordnung 1994, auch Pragmatisierung genannt) durch einen Bescheid des Magistrats, in dem der Wirksamkeitszeitpunkt und die Einreihung des Beamten (Beamtengruppe,  Gehaltsschema,  Verwendungsgruppe) festgesetzt werden.

Das Dienstverhältnis wird nach Ablauf einer Probezeit, die sechs Jahre beträgt und jedenfalls bis  zum vollendeten 26. Lebensjahr dauert, definitiv.

Das definitive Dienstverhältnis kann nur durch den Tod de Beamten, seinen freiwilligen Austritt (Dienstentsagung) oder durch Entlassung als Disziplinarstrafe oder als Folge einer gerichtlichen Verurteilung aufgelöst werden.

Nur während der Probedienstzeit ist auch eine Kündigung möglich. Im Regelfall besteht ein lebenslanges Dienstverhältnis zur Stadt Wien, das sich in die Zeit der aktiven Dienstleistung (Dienststand) und die Zeit des Pensionsbezuges (Ruhestand) aufteilt.

Der Beamte unterliegt nicht dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, sondern besitzt Ansprüche auf Kranken- und Unfallfürsorge sowie Anwartschaft auf künftige Pensionsversorgung unmittelbar gegen die Stadt Wien. Die Versetzung in den Ruhestand erfolgt spätestens mit Vollendung des 65. Lebensjahres oder bei früherer Dienstunfähigkeit.

Für bestimmte Beamtengruppen ist die Führung von  Amtstiteln vorgesehen.

Anstellung als Vertragsbediensteter

Nach der Vertragsbedienstetenordnung 1979 können auch Personen aufgenommen werden, die jünger als 18 oder älter als 40 Jahre alt sind, die österreichische Staatsbürgerschaft oder eine EWR - Staatsangehörigkeit nicht besitzen, eine Teilzeitbeschäftigung anstreben oder nur auf bestimmte Zeit angestellt werden.

Aufnahmevoraussetzungen sind gesetzlich nicht fixiert, so dass die Aufnahmebedingungen flexibel gestaltet werden können.

So wird es z.B. erleichtert, Behinderte, welche die körperliche und geistige Eignung nicht im vollen Ausmaß aufweisen, aufzunehmen.

Die Stadt Wien kann hierdurch außerdem die Arbeitsmarktlage besser berücksichtigen und auch älteren Arbeitssuchenden Arbeitsplätze bieten.

Das privatrechtliche Dienstverhältnis eines Vertragsbediensteten wird durch Abschluss eines schriftlichen  Dienstvertrages begründet.

Der Dienstvertrag hat die Angaben zu enthalten,

1. wann das Dienstverhältnis beginnt, ob es auf Probe, auf bestimmte Zeit oder auf unbestimmte Zeit oder auf unbestimmte Zeit eingegangen wird,

2. welchem Gehaltsschema und welcher Bediensten- und Verwendungsgruppe der Vertragsbedienstete angehört,

3. ob er während der vollen wöchentlichen (monatlichen) Arbeitszeit oder während eines Teiles derselben beschäftigt wird (Vollbeschäftigung oder Teilzeitbeschäftigung) und

4. ob und innerhalb welcher Frist er eine Dienstprüfung abzulegen hat.

In Ausnahmefällen können von der Vertragsbedienstetenordnung 1995 abweichende Regelungen vereinbart werden.

Diese  Sonderverträge dienen vor allem dazu, bestimmte qualifizierte Dienstleistungen entsprechend entlohnen zu können.

Der Vertragsbedienstete ist nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert. Seine Ansprüche aus der gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung richten sich gegen den jeweiligen Sozialversicherungsträger.

Allgemeine Pflichten

Dienstgeber bei beiden Arten der Dienstverhältnisse ist die Gebietskörperschaft Wien in ihrer Rechtsform als Gemeinde.

Für die Aufgabenstellung eines Wiener Gemeindebediensteten ist es ohne Bedeutung, in welcher Rechtsform sein Dienstverhältnis begründet wurde (öffentlich-rechtlich als Beamter durch  Abschluss eines Dienstvertrages).

Die allgemeinen Dienstpflichten eines Gemeindebediensteten unterscheiden sich auch nicht danach, ob er etwa im Bereich der Hoheitsverwaltung (behördliche Aufgaben zur Vollziehung der Gesetze) oder in einem im Rahmen der Gemeindeverwaltung geführten Betrieb, einer Anstalt oder einer Unternehmung (Wiener Stadtwerke) beschäftigt wird.

Zu ihnen gehören die ordnungsgemäße Erfüllung, der ihm in seiner Dienststelle übertragenen Aufgaben, die Einhaltung der Arbeitszeit, bestimmte Meldepflichten, die dienstliche Verschwiegenheitspflicht, das Verbot der Geschenkannahme, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitern, Parteien und Kunden und ein Verhalten im Dienst und außer Dienst, das die Achtung und das Vertrauen der Allgemeinheit in seine Stellung sichert.

Jedoch der Gemeindebedienstete kann vorübergehend auch zur Besorgung anderer Geschäfte herangezogen werden, als seiner Bedienstetengruppe üblicherweise zukommen, er kann auch zu Dienstleistungen außerhalb seiner Dienststelle herangezogen werden oder jederzeit zu einer anderen Dienststelle versetzt werden.

Weisungen der zuständigen Vorgesetzten sind zu befolgen. Eine Weisung darf nur abgelehnt werden, wenn sie von einem unzuständigen Organ erteilt worden ist oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde.

Bei Bedenken über eine Gesetzwidrigkeit einer Weisung aus einem anderen Grund kann vor ihrer Befolgung eine schriftliche Wiederholung der Weisung durch den Vorgesetzten verlangt werden. Wird diese erteilt, ist sie zu befolgen. Eine Weisung ist auf jeden Fall sofort zu befolgen, wenn es sich bei Gefahr im Verzug um eine unaufschiebbare Maßnahme handelt.

Der  Vorgesetzte hat darauf zu achten, dass seine Mitarbeiter ihre dienstlichen Aufgaben in gesetzmäßiger, zweckmäßiger, wirtschaftlicher und sparsamer Weise besorgen. Er hat sie dabei anzuleiten, ihnen erforderlichenfalls Weisungen zu geben, aufgetretene Fehler und Missstände – allenfalls unter Erteilung von Belehrungen oder Ermahnungen – abzustellen und für die Einhaltung der Arbeitszeit zu sorgen.

Schuldhafte Pflichtverletzungen von Beamten führen zu einem Disziplinarverfahren mit vom Verweis bis zur Entlassung reichenden Disziplinarstrafen, von Vertragsbediensteten hingegen meistens zur Auflösung des Dienstverhältnisses.

Eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung ist schriftlich zu melden. Die Nebenbeschäftigung ist nur zulässig, wenn sie die genaue Erfüllung der dienstlichen Aufgaben nicht behindert und keine dadurch eintretende Befangenheit vermuten lässt.

Es besteht ferner die Verpflichtung zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen, die für die Aus- oder Fortbildung erforderlich sind. Für bestimmte Dienstzweige sind Dienstprüfungen abzulegen, die Nichtablegung kann zur Auflösung des Dienstverhältnisses führen.

Rechtsstreitigkeiten aus dem Dienstverhältnis können bei einem Beamten durch ein Verwaltungsverfahren ( Dienstrechtsverfahren) beim Magistrat als Dienstbehörde mit dem Rechtszug zum Verwaltungsgerichtshof, bei einem Vertragsbediensteten durch Klage beim Arbeits- und Sozialgericht mit dem Rechtszug zum Obersten Gerichtshof verfolgt werden.

Dienstverhinderung

Abwesenheit vom Dienst

Der Bedienstete ist zur Einhaltung der für ihn festgesetzten Arbeitszeit verpflichtet, insofern  er nicht Urlaub oder Pflegefreistellung konsumiert.

Jedes andere Ereignis, das ihn hindert seinen Dienst anzutreten, muss dem unmittelbaren Vorgesetzten unverzüglich, das heißt spätestens zu dem Zeitpunkt gemeldet werden, zu dem bei Nichtvorliegen der Dienstverhinderung der Dienst anzutreten wäre (z.B. durch telefonische Mitteilung).

Bei einer Dienstabwesenheit durch Krankheit, Unfall oder einen anderen wichtigen, seine Person betreffenden Grund, hat er außerdem den Grund für die Dienstverhinderung jedenfalls zu bescheinigen, wenn die Dienstverhinderung länger als drei aufeinanderfolgende Kalendertage dauert, aber auch schon bei einer kürzeren Abwesenheit, wenn dies der Vorgesetzte verlangt.

Bei Krankheit oder Unfall ist eine ärztliche Bestätigung, bei einem anderen wichtigen, die Person des Bediensteten betreffenden Grund eine entsprechende Unterlage beizubringen.

Ein derartiger anderer wichtiger Grund liegt z.B. bei verhinderter Rückkehr vom Urlaub oder Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, Naturkatastrophen, Lahmlegung des Verkehrswesens, aber auch bei Vorladungen zu Gerichten und Verwaltungsbehörden und Arztbesuchen vor.
Ein wegen Krankheit oder Unfall abwesender Bediensteter hat sich auf Verlangen des Magistrats einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen.

Ist er Beamter und somit auf Lebenszeit angestellt, hat er im Interesse der Erhaltung seiner Dienstfähigkeit an dieser Untersuchung, sofern es ihm zumutbar ist, mitzuwirken und sich gegebenenfalls einer zumutbaren Krankenbehandlung zu unterziehen.

Kommt der Bedientete allen diesen Verpflichtungen nach, so gilt seine Abwesenheit vom Dienst als gerechtfertigt.
Bleibt ein Bediensteter hingegen eigenmächtig und unentschuldigt dem Dienst fern, verliert er für die Zeit einer solchen Abwesenheit den Anspruch auf seine Bezüge.

Die Folge tritt auch für die Zeit ein, die er infolge Haft wegen eines strafgerichtlich zu ahndenden Verhaltens dem Dienst fern bleiben muss.
Die Zeit der eigenmächtigen und unentschuldigten Abwesenheit vom Dienst in der Dauer von mehr als drei Tagen und die Zeit der Abwesenheit vom Dienst infolge Haft hemmen den Lauf der Dienstzeit.

Dienstfreistellung zur Festigung und Besserung der Dienstfähigkeit

Der Bedienstete ist auf Antrag für die Dauer eines Kur- oder Landesaufenthaltes, eines Aufenthaltes in einem Genesungsheim oder Rehabilitationszentrum vom Dienst freizustellen, wenn dieser Aufenthalt zur Festigung oder Besserung der Dienstfähigkeit erforderlich ist und die Kosten ganz oder teilweise von bestimmten Einrichtungen getragen werden.

Eine derartige Dienstfreistellung ist einer Dienstverhinderung durch Krankheit gleichzuhalten.

Fortzahlung der Bezüge und Nebengebühren

Bei der gerechtfertigten Abwesenheit durch Krankheit oder Unfall, ohne dass diese Verhinderung vorsätzlich oder durch grob Fahrlässigkeit des Bediensteten herbeigeführt wurde, sind bestimmte Fortzahlungsfristen zu beachten.

Ein Beamter, der auf Lebenszeit angestellt ist, behält den Anspruch auf Monatsbezüge auf die Dauer seiner Dienstunfähigkeit bis zum Dienstwiederantritt oder bis zu seiner Ruhestandsversetzung wegen Dienstunfähigkeit.

Ein Vertragsbediensteter behält hingegen den Anspruch auf Monatsbezüge bei der Dienstverhinderung nur auf bestimmte Zeit. Die Weiterzahlung der Bezüge eines Vertragsbediensteten erfolgt bei einer Dauer des Dienstverhältnisses 

         
von:             

bis zur Dauer von

Weniger als 4 Monaten
  4 Wochen,

4 Monaten

              6 Wochen,

2 Jahren


  9 Wochen,

3 Jahren 

            12 Wochen,

5 Jahren


14 Wochen,

8 Jahren


16 Wochen
Bei Dienstverhinderung wegen eines Arbeitsunfalls oder Berufskrankheit beträgt die 

Fortzahlungsfrist einheitlich 26 Wochen.

Tritt innerhalb von sechs Wochen nach Wiederantritt des Dienstes abermals eine Dienstverhinderung durch Krankheit oder infolge desselben Unfalls ein, so gilt sie als Fortsetzung der früheren Dienstverhinderung. Diese Fortzahlungsfristen gelten auch für bestimmte Nebengebühren , und zwar gleichermaßen für Beamte und Vertragsbedienstete.

Ist die Fortzahlungsfrist für einen Vertragsbedienteten erschöpft, so gebührt ihm für die Zeit des Anspruches auf Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung (Gebietskrankenkasse) eine Zuschussleistung der Gemeinde Wien im Ausmaß von 49 v. H. des Nettomonatsbezuges.

Arbeitsunfall und Berufskrankheit

Bei einem Arbeitsunfall oder bei einer Berufskrankheit ist der Bedienstete auch durch die erhöhten Fortzahlungsfristen noch zusätzlich abgesichert.

Für den Beamten enthält das Unfallfürsorgegesetz ähnliche Regelungen wie sie für den Vertragsbediensteten durch das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz in der Unfallversicherung vorgesehen sind.

Während der Vertragsbedienstete sich mit seinen Ansprüchen an die allgemeine Unfallversicherungsanstalt wenden muss und im Falle eines Rechtsstreites Klage beim Sozialgericht einzubringen hat, hat sich der Beamte in allen Unfallangelegenheiten an die Magistratsabteilung 2 – Personalamt zu wenden, die bescheidmäßig über seine Ansprüche entscheidet. Gegen diesen Bescheid gibt es ein Rechtsmittel an die Rentenkommission.

Urlaub und Pflegefreistellung

Erholungsurlaub

Der Anspruch auf Erholungsurlaub entsteht, wenn das Dienstverhältnis sechs Monate gedauert hat (Wartezeit), und zwar rückwirkend ab dem Beginn des Dienstverhältnisses. Urlaubsjahr ist das jeweilige Kalenderjahr.

Beginnt das Dienstverhältnis erst nach dem 30. Juni, so beträgt das Ausmaß des Erholungsurlaubes für das erste Urlaubsjahr für jeden begonnenen Monat des Dienstverhältnisses in diesem Jahr ein Zwölftel (aufgerundet) des Erholungsurlaubes.

Stand ein Beamter unmittelbar vor Beginn des Beamtendienstverhältnisses in einem Vertragsbedienstetenverhältnis, wird diese Zeit auf die  Wartezeit angerechnet und bestehende Urlaubsansprüche übernommen.

Das Ausmaß des Erholungsurlaubes beträgt in jedem Kalenderjahr bei einer Gesamtdienstzeit von

Weniger als 15 Jahren

200 Stunden,

ab 15 Jahren


216 Stunden,

ab 25 Jahren


240 Stunden
Ab Vollendung des 57. Lebensjahres

264 Stunden

Ab Vollendung des 60 Lebensjahres

280 Stunden

Fällt bei einer 5-Tage-Woche ein gesetzlicher Feiertag während des Urlaubes auf einen Samstag, verlängert sich das Urlaubsausmaß um 8 Stunden, sofern im Zusammenhang mit dem Samstag ein Erholungsurlaub von mindestens fünf Arbeitstagen verbraucht wird.

Zur Gesamtdienstzeit gehören nicht nur Zeiten des bestehenden Dienstverhältnisses, sondern auch alle für die Vorrückung und Zeitvorrückung maßgebenden Zeiten, darüber hinaus auch Zeiten, in einem Dienst- oder Lehrverhältnis zur Stadt Wien, die vor dem 18. Lebensjahr liegen.

Die Festsetzung des Urlaubsausmaßes in Werktagen, das sind die Wochentage mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage, gilt unmittelbar nur für die bei der Stadt Wien eher seltenen Diensteinteilungen, die auf einer 6-Tage-Woche basieren.

Für Bereiche mit Schicht und Wechseldienst kann das Ausmaß des Erholungsurlaubes nach Maßgabe der einzelnen Diensteinteilungen in Schichten festgesetzt werden. 

Der Aufgabenstellung des öffentlichen Dienstes entsprechend, hat kein Gemeindebediensteter Anspruch darauf, seinen Urlaub in einem bestimmten Zeitraum zu konsumieren. Der Urlaub ist vielmehr nach der Zulässigkeit des Dienstes und Rücksichtnahme auf die Umstände des Bediensteten zu vereinbaren. 
Aus zwingenden dienstlichen Gründen kann sogar ein bereits festgesetzter Urlaub widerrufen werden oder eine Rückberufung aus dem Urlaub erfolgen. In diesem Falle sind die hierdurch entstandenen unvermeidlichen Mehrauslagen zu ersetzten.

Der Anspruch auf den jährlichen Erholungsurlaub verfällt, wenn er nicht bis zum 31. Dezember des auf das Urlaubsjahr folgenden Kalenderjahres verbraucht wurde. Es wird hierbei nicht darauf Bedacht genommen, aus welchen Gründen der Bedienstete den Erholungsurlaub nicht verbrauchen konnte. Für einen verfallenen Urlaub gebührt keine Geldentschädigung. Ausnahme: Nach der höchstgerichtlichen Judikatur verfällt ein Erholungsurlaub niemals, wenn er wegen Krankenstandes nicht konsumiert werden konnte.
Bei einer Erkrankung während des Erholungsurlaubes wird die Zeit dieser Erkrankung auf das Urlaubsausmaß nicht angerechnet, wenn sie länger als drei Kalendertage gedauert hat und ordnungsgemäß gemeldet wurde

Zusatzurlaub

Für bestimmte Bedienstetengruppen, deren Tätigkeit eine besondere Gefährdung ihrer Gesundheit mit sich bringt (z.B. Strahlenbelastung, Infektionsgefahr), kann auf Verordnung des Stadtsenates ein Zusatzurlaub im Ausmaß von 40 Stunden gewährt werden. 

Das Urlaubsausmaß erhöht sich bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 

Von 20 – 39 % um 16 Stunden
(gilt nur für Behinderungen aus Dienstunfall, Berufskrankheit oder Impfschaden)

Von 40 – 49 % um 32 Stunden (gilt nur für Behinderungen aus Dienstunfall, Berufskrankheit 

oder Impfschaden)

Von 50 – 59 %  um 40 Stunden

Ab 60 % 
um 48 Stunden
Sonderurlaub

Auf Antrag kann aus wichtigen persönlichen oder familiären Gründen (z.B. Verehelichung) oder aus einem sonstigen besonderen Anlass (z.B. Vorbereitung auf eine Dienstprüfung) ein Sonderurlaub gewährt werden. Während des Sonderurlaubes gebühren die Bezüge weiter.
Karenzurlaub

Den DienstnehmerInnen kann auf Antrag ein Karenzurlaub (Urlaub gegen Entfall der Bezüge) bewilligt werden, wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.

Die Zeiten von Karenzurlauben dürfen während der gesamten Dienstzeit 10 Jahre nicht übersteigen (Elternkarenzurlaube oder Mutterschutzkarenzurlaube zählen nicht).

Durch den Karenzurlaub wird der Lauf der Dienstzeit im Ausmaß des halben Karenzurlaubes gehemmt (Stichtage).

Für die Zeit eines Karenzurlaubes ist kein Pensionsbeitrag zu entrichten.

Pflegefreistellung

Bei der Pflegefreistellung muss man mehrere Fälle unterscheiden.

1. Wohnt ein Gemeindebediensteter mit nahen Angehörigen (Ehegatte, Eltern, Großeltern, Kinder, Enkelkinder, Geschwister, Wahl-, Pflege- und Stiefkinder, Wahl- Pflege, Stief- und Schwiegereltern sowie Lebensgefährten) im gemeinsamen Haushalt und wird ein solcher Angehöriger wegen einer Erkrankung oder eines Unfalles pflegebedürftig, hat der Gemeindebedienstete Anspruch auf Pflegefreistellung, wenn außer ihm keine andere geeignete Person zur Pflege des nahen Angehörigen im gemeinsamen Haushalt vorhanden ist.

2. Ein Pflegefreistellung eines Gemeindebediensteten erfolgt auch wegen der notwendigen Betreuung seines, Kindes, Wahl- oder Pflegekindes, weil die Person, die das Kind ständig betreut hat, durch Tod, Aufenthalt o in einer Heil- oder Pflegeanstalt, Verbüßung einer Freiheitsstrafe oder wegen schwerer Erkrankung plötzlich ausfällt, und außer ihm keine andere geeignete Person zur Betreuung des Kindes vorhanden ist.

In beiden vorher genannten Fällen beträgt das Ausmaß der Pflegefreistellung auch bei mehrmaliger Inanspruchnahme höchstens sechs Werktage im Kalenderjahr.

3. Hat ein Gemeindebediensteter Anspruch auf Pflegefreistellung gemäß Punkt 1 und/oder 2 im Gesamtausmaß von sechs Werktagen im Kalenderjahr bereits verbraucht und wird ein mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebendes Kind, Wahl- oder Pflegekind dieses Bediensteten, das noch nicht 12 Jahre alt ist, wegen Erkrankung pflegebedürftig, besteht ein zusätzlicher Anspruch auf Pflegefreistellung bis zum Höchstausmaß von weiteren sechs Werktagen im Kalenderjahr, wenn außer ihm keine andere geeignete Person zur Pflege des Kindes im gemeinsamen Haushalt vorhanden ist.

Die Pflegefreistellung darf für denselben Anlassfall das Ausmaß von sechs Werktagen nicht übersteigen. Das in Werktagen ausgedrückte Höchstausmaß der Pflegefreistellung im Kalenderjahr ist wie das in Werktagen ausgedrückte Ausmaß des Erholungsurlaubes bei Bediensteten in der 5-Tage-Woche in Arbeitsgage, bei Bedienstete im Turnus-, Wechsel- oder Schichtdienst nach Maßgabe der einzelnen Diensteinteilungen in Schicht- oder Arbeitsstunden umzurechnen.

4. Hat der Gemeindebedienstete seinen gesamten Pflegefreistellungsanspruch (das heißt, sowohl sechs Werktage nach Punkt 1 und d2 und sechs Werktage nach Punkt 3) verbraucht, kann er zur notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt lebenden erkrankten Kindes, Wahl- oder Pflegekindes, dass das 12. Lebensjahr noch nicht überschritten hat, einen noch nicht verbrauchten Erholungsurlaub auch ohne die vorgesehene Festsetzung durch den Dienststellenleiter antreten. Ein derartiger Urlaub kann auch unmittelbar im Anschluss an den letzten Tag der Pflegefreistellung in Anspruch genommen werden.

In allen angeführten Fällen ist die Inanspruchnahme der Pflegefreistellung unverzüglich (z.B. telefonisch) der Dienststelle zu melden.

In weiterer Folge hat der Gemeindebedienstete eine schriftliche Erklärung darüber abzugeben, dass die erforderliche Pflege (Betreuung) durch ihn notwendig war, weil keine andere geeignete Pflege- (Betreuungs-) Person vorhanden war.

Die Pflegebedürftigkeit ist durch eine ärztliche Bestätigung, der Ausfall einer Betreuungsperson durch entsprechende Unterlagen nachzuweisen. Von einer ärztliche Bestätigung kann dann abgesehen werden, wenn der Arzt, der die Bestätigung ausstellen soll, ein Honorar verlangen würde.

Ohne Rücksicht auf diese Höchstgrenzen gibt es für Versehrte, deren Erwerbsfähigkeit aufgrund bestimmter Gesundheitsschädigungen um mindestens 20 v. H. vermindert ist und die deswegen Anspruch auf Rente haben, oder deren Rente abgefunden worden ist, oder die begünstigte Behinderte (mindestens 50% Minderung der Erwerbsfähigkeit) im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes sind, Zusatzurlaube, die je nach dem Grad der Behinderung 2 bis 6 Werktage beragen. Diese Zusatzurlaube gebühren nur auf Antrag.

Beendigung des Dienstverhältnisses

So sehr das Dienstrecht der Wiener Beamten und Vertragsbediensteten in weiten Bereichen gleichlautende Bestimmungen über Rechte und Pflichten enthält, trifft dies bei den Bestimmungen über die Auflösung des Dienstverhältnisses nicht zu.

Während bei den Beamten der öffentlich-rechtliche Grundsatz der lebenslangen Bindung (Fortbestand des Dienstverhältnisses auch während des Ruhestandes) eine vorzeitige Auflösung einschränkt, gelten für die Vertragsbediensteten die privatrechtlichen Grundsätze über die Lösbarkeit von Dienstverträgen. Diese sind jedoch gegenüber dem in der Privatwirtschaft geltenden Arbeitsrecht deutlich zugunsten der Dienstnehmer verbessert.

Im Einzelnen ist daher zu unterscheiden:

Beamte

Selbstverständlich ist es auch einem Beamten des Dienst- oder Ruhestandes jederzeit möglich, aus dem Dienstverhältnis freiwillig auszuscheiden. Dies geschieht durch eine schriftliche Dienstentsagung, die der Annahme durch die Gemeinde Wien bedarf, aber nicht von ihr verweigert werden kann.

Durch die Dienstentsagung verliert der Beamte des Dienst- oder Ruhestandes für sich und seine Angehörigen alle Rechte und Anwartschaften, die er aus dem Dienstverhältnis erworben hat. Die Begründung eines anderen öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses, sowie der Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft (bzw. der EWR-Staatsangehörigkeit) gelten als Dienstentsagung.

Durch Kündigung kann das Dienstverhältnis eines Beamten durch die Gemeinde Wien nur während der Probedienstzeit aufgelöst werden, wobei eine Kündigungsfrist einzuhalten ist, diese beträgt während

Des ersten Dienstjahres

zwei Wochen

Nach einem Dienstjahr

einen Monat,

nach drei Dienstjahren 

zwei Monate

und nach fünf Dienstjahren

drei Monate

Nach der Definitivstellung ist eine Kündigung nicht mehr möglich. Ist ein Beamter aufgrund eines bestimmten von ihm gesetzten Verhaltens für den Gemeindedienst nicht mehr tragbar, kann er durch Entlassung aus dem Dienstverhältnis ausgeschieden werden.

Die Entlassung kann als Disziplinarstrafe oder wenn ein Beamter wiederholt als „minderentsprechend“ oder „nicht entsprechend“ beschrieben wird, ausgesprochen werden.

Auch die Verurteilung durch ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer mehr als einjährigen unbedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafe zieht die Entlassung nach sich. Bleibt ein Beamter eigenmächtig und unentschuldigt vom Dienst fern und ist er unbekannten Aufenthaltes oder leistet einer Vorladung keine Folge, wird er durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Wien aufgefordert, seinen Dienst anzutreten.

Tritt er innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach dieser Aufforderung den Dienst nicht an, so ist das Dienstverhältnis aufgelöst.

Vertragsbedienstete

Die wohl bekannteste Form der Auflösung eines durch Vertrag begründeten Dienstverhältnisses ist die Kündigung. Eine Kündigung gibt es nur bei einem auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Dienstverhältnis. Sie  ist sowohl von seitens des Dienstgebers als auch von Seiten des Dienstnehmers möglich und muss schriftlich erfolgen.

Der Dienstnehmer braucht nie Kündigungsgründe angeben, der Dienstgeber, also die Stadt Wien, muss hingegen die Kündigung begründen, wenn sie nach Ablauf von drei Dienstjahren ausgesprochen wird.

Solche Kündigungsgründe sind z.B.

· Die gröbliche Verletzung der Dienstpflichten

· Die geistige oder körperliche Nichteignung

· Die Nichtablegung einer im Dienstvertrag vereinbarten Dienstprüfung

· Die Nichterreichung des allgemein erzielbaren Arbeitserfolges

· Und schließlich die Vollendung des 65. Lebensjahres bei einem männlichen, des 60. Lebensjahres, bei einer weiblichen Vertragsbediensteten.

Auch bei einer Änderung des Arbeitsumfanges, der Arbeitsbedingungen oder der Organisation des Dienstes ist eine Kündigung möglich. Diese Möglichkeit besteht jedoch nicht für Vertragsbedienstete, die das 50. Lebensjahr bereits vollendet und mindestens 10 Jahre im Dienst der Stadt Wien zurückgelegt haben.

Bei der Kündigung sind von beiden Seiten Kündigungsfristen einzuhalten. Diese betragen bei einer Dauer des Dienstverhältnisses von

Weniger als 6 Monaten
1 Woche

6 Monate – 1 Jahr

2 Wochen

1 – 2 Jahre


1 Monat

3 – 5 Jahre


2 Monate

5 – 10 Jahre


3 Monate

10 – 15 Jahre


4 Monate

ab 15 Jahre


5 Monate

Die in Wochen ausgedrückte Kündigungsfrist endet mit dem Ablauf eines Samstages, die nach Monaten mit dem Ablauf eines Kalendermonates. Während der Kündigungsfrist ist dem Vertragsbediensteten auf sein Verlangen wöchentlich ein Arbeitstag zum Aufsuchen einer neuen Arbeitsstelle freizugeben.

Wenn beide Vertragsteile darüber übereinstimmen, dass das Dienstverhältnis jederzeit – ohne einer Frist – einvernehmlich aufgelöst werden. Ohne Einhaltung einer Frist kann der Vertragsbedienstete auch jederzeit aus dem Dienstverhältnis austreten, wenn er zur Dienstleistung unfähig wird oder die Dienstleistung ohne Schaden für seine Gesundheit nicht mehr fortsetzen kann.

Auch seitens der Stadt Wien kann das Dienstverhältnis fristlos durch eine Entlassung aufgelöst werden. Die Entlassung wirkt sofort mit dem Tag, an dem sie dem Dienstnehmer mitgeteilt wird. Für eine Entlassung muss ein wichtiger Grund vorliegen. Solche Gründe sind beispielsweise Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrverletzungen gegen Vorgesetzte. Mitarbeiter, Parteien oder Kunden, die Vernachlässigung des Dienstes in wesentlichen Belangen oder ein ungerechtfertigtes Fernbleiben vom Dienst.

Wurde im Dienstvertrag eine Probezeit vereinbart, kann das Dienstverhältnis von jedem Vertragsteil jederzeit aufgelöst werden. Bei dieser Auflösung ist weder eine Kündigungsfrist einzuhalten, noch ein Grund anzugeben, die Auflösung kann auch mündlich ausgesprochen werden.

Ein befristetes Dienstverhältnis endet mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen wurde, oder mit Abschluss der Arbeit auf die es abgestellt war. Ein auf Zeit abgeschlossenes Dienstverhältnis kann nicht durch Kündigung aufgelöst werden, wohl aber durch Entlassung bzw. vorzeitigen Austritt.

Jedes Dienstverhältnis eines Vertragsbediensteten endet durch Verurteilung durch ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangenen strafbaren Handlungen zu einer mehr als einjährigen unbedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafe.

Abfertigung

Dem Vertragsbediensteten gebührt bei einer Auflösung des Dienstverhältnisses eine Abfertigung, wenn diese mindestens drei Jahre gedauert hat, die Gemeinde Wien die Kündigung ausspricht und den Vertragsbediensteten kein Verschulden an der Kündigung trifft, wenn er selbst aus einem wichtigen Grund vorzeitig austritt sowie bei einvernehmlicher Auflösung, wenn gleichzeitig eine Vereinbarung über die Abfertigung getroffen wird.

Die Abfertigung gebührt auch wenn der Vertragsbedienstete selbst kündigt, weil er Anspruch auf die Alterspension oder die vorzeitige Alterspension nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz erlangt hat.

Wenn ein Beamter durch Dienstentsagung oder ein Vertragsbediensteter durch vorzeitigen Austritt aus bestimmten familiären Gründen und innerhalb bestimmter Fristen das Dienstverhältnis beendet, gebührt ebenfalls die Abfertigung.

Die Abfertigung beträgt nach einer Dienstzeit von
3 – 5 Jahren

das Zweifache

5 – 10 Jahren

das Dreifache

10 – 15 Jahren

das Vierfache,

15 – 20 Jahren

das Sechsfache,

20 – 25 Jahren 
das Neunfache und

ab 25 Jahren 

das Zwölffache
des für den letzten Monat des Dienstverhältnisses gebührenden Monatsbezuges. Für Beamte ist außer in diesen vorangeführten Fällen eine Abfertigung nur dann vorgesehen, wenn das Dienstverhältnis in der Probezeit ohne sein Verschulden gekündigt wird.

Alle Abfertigungsbestimmungen sind geschlechtsneutral, die Abfertigung gebührt somit gleichermaßen Frauen und Männern.

Ableben

Jedes Dienstverhältnis zur Gemeinde Wien erlischt auch durch das Ableben des Bediensteten. Die Versorgungsansprüche der Hinterbliebenen eines Beamten richten sich nach den Bestimmungen der Pensionsordnung 1966.

Hinterbliebene nach einem Vertragsbediensteten haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf einen Sterbekostenbeitrag in der Höhe der halben Abfertigung, für anfallende Pensionsleistungen ist der Sozialversicherungsträger (Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter oder Angestellten) zuständig.

Für Gewerkschaftsmitglieder
ÖGB-Solidaritätsversicherung

1. Spitalsgeld

Im Falle eines unfallbedingten Spitalsaufenthaltes (gilt sowohl für Freizeit- als auch für Arbeitsunfälle):

€ 4,- pro Tag (max. € 308,- = 77 Tage) – sofern der Aufenthalt mind. 4 Tage dauert 

2. Invaliditäts-Versicherung für aktive Mitglieder

Im Falle einer freizeitunfallbedingten dauernden Invalidität eines nicht im Ruhestandbefindlichen Mitgliedes gebührt folgende Leistung bei Totalinvalidität (bei Teilinvalidität dem Grad entsprechend anteilige Leistung) bei einer Mitgliedschaftsdauer von

mind. 3 bis 10 Jahren

€ 3.200,-

über 10 bis 25 Jahren

€ 4.800,-

über 25 Jahren

€ 6.400,-

3. Todesfallversicherung bei Freizeitunfällen für aktive Mitglieder 

Im Falle eines freizeitunfallbedingten Todesfalles eines nicht im Ruhestand befindlichen Mitglieds gebührt je nach Mitgliedschaftsdauer folgende Leistungen:
mind. 3 bis 10 Jahren

€    800,-

über 10 bis 25 Jahren

€ 1.000,-

über 25 Jahren

€ 2.000,-

4. Begräbniskostenbeitrags-Versicherung 

Leistung für Aktive gestaffelt nach Mitgliedschaftsdauer wie folgt; ist das Mitglied nach 1971 in den Ruhestand getreten, beträgt die Leistung gleichfalls bei Mitgliedschaftsdauer von

mind. 3 bis 10 Jahren

€ 150,-

über 10 bis 20 Jahren

€ 160,-

über 20 bis 30 Jahren

€ 170,-

über 30 Jahren

€ 180,-

Für Mitglieder der GdG, die vor dem 1. Jänner 1972 im Ruhestand waren, sind mit € 102,- versichert.

5. Ablebensrisiko-Versicherung

Nach dem durch einen Unfall verursachten Tod eines sich am 1.1.2000 im Ruhestand befindlichen Mitglieds der GdG werden folgende Leistungen erbracht: 

mind. 3 bis 10 Jahren

€   875,-

über 10 bis 25 Jahren

€ 1.310,-

über 25 Jahren

€ 1.745,-

Berufshaftpflicht- und Berufsrechtsschutz-Vorsorge

Zwischen der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten und der Wiener Städtischen Wechselseiten Versicherungsanstalt wurde ein Gruppenversicherungsvertrag abgeschlossen, der ab Diensteintritt allen Mitgliedern der Gewerkschaft der Gemeindebediensten nachstehenden Versicherungsschutz gewährt.

Versicherungsschutz wird geboten, wenn Sie in Ihrer Eigenschaft als Gemeindebediensteter von einem Dritten wegen eines erlittenen Personen- oder Sachschadens aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts als schadenersatzpflichtig in Anspruch genommen oder solche Schadenersatzansprüche von Ihnen gegen Dritte erhoben werden.

Neben der Erfüllung Ihrer Schadensersatzverpflichtungen übernimmt der Versicherer auch die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten der Abwehr der von einem Dritten erhobenen Ansprüche und die entsprechenden Kosten der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegen Dritte sowie die Kosten Ihrer Verteidigung in einem Strafverfahren.

Berufshaftplicht Vorsorge

Die Höchsthaftungssumme für Personen- und Sachschäden beträgt je Versicherungsfall   € 218.018,51

Für Verlust und Abhandenkommen in Verwahrung genommener Sachen beträgt die Versicherungssumme € .443,47  pro Versicherungsfall, hievon maximal € 726,73 für Geld, Schmuck und Wertsachen.

Berufs- und Kraftfahrzeuglenker-Rechtsschutz-Vorsorge

Die Versicherungssumme für die Kosten der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen beträgt je Versicherungsfall  € 21.801,85.

Personalvertretung und Gewerkschaft – 
eine sinnvolle Konstruktion für alle Dienstnehmer?
Der kleine Unterschied

Trotz scheinbar gleicher Aufgaben von Gewerkschaft und Personalvertretung unterscheiden sie sich doch in wesentlichen Punkten voneinander.

Die Personalvertretung hat das Vertretungsrecht ausschließlich gegenüber dem Dienstgeber im eigenen Bereich. Die Personalvertretung soll für ihren Bereich soziales Unrecht verhindern und auf die Einhaltung aller arbeitsrechtlichen Bestimmungen achten. Sie kann es aber nur für aktive Bedienstete, direkt und nur vor Ort. Die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Personalvertretung sind in einem eigenen Gesetz, eben dem Wiener Personalvertretungsgesetz, klar und detailliert formuliert.

Grenzenlos .....

Die Gewerkschaft hat im Gegensatz dazu keine örtliche oder rechtliche Begrenzung. Sie vertritt ihre Mitglieder unabhängig vom Dienstort in ganz Österreich. Die Gewerkschaft kann ihren politischen Einfluss auf alle Institutionen und Einrichtungen geltend machen, auch über Österreichs Grenzen hinaus. Die Gewerkschaft ist unsere gemeinsame Ideenfabrik.

Deshalb ist auch die Stärke der Gewerkschaft so wichtig. Diese Stärke liegt vor allem in einer möglichst großen Mitgliederzahl. Nur so kann die Gewerkschaft soziale Leistungen durchsetzen.

Service

Für alle Mitglieder bietet die Gewerkschaft vielfältige Serviceeinrichtungen an. Zahlreiche Sport- und Freizeiteinrichtungen werden zur Verfügung gestellt, es gibt kostengünstige Urlaubsmöglichkeiten, ebenso wie kulturelle Veranstaltungen, Berufsweiterbildende Seminare werden gefördert, und eine breite Informations- und Beratungstätigkeit rundet die weitreichende Aufgabenstellung unserer Gewerkschaft ab.

Organigramm der Personalvertretung:

Zentralausschuss

Vorsitzende der Hauptausschüsse, mit zusätzlichen Mitgliedern je nach Zahl von Bediensteten bzw. Stärkenverhältnisse der Fraktion

Hauptausschüsse

Vorsitzende der Dienststellenausschüsse (HG I - VI) und Personalgruppenausschüsse

Dienststellenausschuss        Personalgruppenausschuss

Dienstnehmer

Organigramm der Gewerkschaft

Präsidium 

Wird von der Landeskonferenz gewählt

Wiener Vorstand

Wird von den Hauptgruppen nach Stärkeverhältnis der Fraktionen und Anzahl von Mandaten auf Geschäftsordnung beschickt

Landeskonferenz

Alle Delegierten aller Hauptgruppen

Delegierte zu Wiener Landeskonferenz 

Je nach Hauptgruppen


HG 1

Hoheitsverwaltung


HG II

Krankenanstaltenverbund


HG III

Magistratische Betriebe


HG IV

Verkehrsbetriebe und Städt. Bestattung


HG V

E-Werk


HG VI

Gaswerk


HG VII

Pensionisten

HG VIII
KMSfB

KFA - Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt Wien

Die KFA besteht bereits seit dem Jahr 1922, ist eine Einrichtung des Dienstgebers und hat die Funktion der gesetzlichen Krankenversicherung für alle Bediensteten der Stadt Wien (mit Ausnahme aller KollegInnen, die bei der Betriebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe versichert sind), die nach dem 1.1.2002 aufgenommen wurden.

Die KFA hat durch Beschluss des Wiener Landtages auch den Status einer juristischen Person. Alle wichtigen Beschlüsse werden vom Vorstand der KFA gefällt. Dieser Vorstand ist aus 14 Dienstgeber- und 14 Dienstnehmervertretern paritätisch zusammengesetzt.

Neben den Aufgaben als Krankenfürsorgeanstalt betreibt die KFA auch ein eigenes Sanatorium. Die "HERA" war vor der Übernahme durch die KFA eine reine Geburtsklinik. Die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe genießt auch heute noch einen ausgezeichneten Ruf. Zusätzlich wurden Ambulatorien der verschiedensten medizinischen Fachrichtungen, wie z.B. Augen- oder Zahnambulatorien, installiert.

Damit garantiert die KFA nicht nur optimale Serviceleistungen als gesetzliche Krankenfürsorgeanstalt, sondern bietet darüber hinaus auch noch direkt ärztliche Hilfe in vielen Bereichen.

KFA  1081 Wien, Schlesingerplatz 5    
Tel.

Hera  1090 Wien, Löblichgasse 14

Tel. 313 50

Außenstellen - Zahnambulatorium:


1110 Wien, Enkplatz 2,  Tel.


1210 Wien, Franz-Jonas-Platz 8
Tel.  278 31 59

